
Anlage 3













Von: Michael.Rilling.Starzach@t-online.de
An: Kommunalaufsicht
Cc: Dunst, Manfred; Pfeffer, Rolf; Baur, Hans-Joachim
Betreff: WG: Fachaufsichtsbeschwerde ggn. den Bürgermeister der Gemeinde Starzach, Thomas Noe
Datum: Donnerstag, 7. Mai 2020 15:40:16

Sehr geehrte Frau Mezger,

wie in meinem gestrigen Email vom 07.05.2020 angekündigt, reiche ich hiermit
ergänzende bzw. erforderliche Unterlagen nach.

Die Fachaufsichtsbeschwerde wurde namentlich vom gesamten Fraktionsvorstand der
Zukunft.Starzach stellvertretend für die gesamte Fraktion gestellt.

Beigefügt ist auch ein Auszug eines Urteils des VG Freiburg von 2006, welches in diesem
Fall aus unserer Einsicht einschlägig ist. Aus dem Leitsatz:  „3. Eine Verletzung des
Rederechtes eines Gemeinderates führt grundsätzlich zur Rechtswidrigkeit des
Gemeinderatsbeschlusses.“

https://openjur.de/u/607641.html

Sollten Sie weitere Unterlagen oder Aussagen benötigen, dürfen Sie sehr gerne auf mich
zukommen.

Mit beste Grüßen

Michael Rilling
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-----Original-Nachricht-----
Betreff: WG: AW: AW: Widerspruch gegen nicht rechtmäßig gefasste Beschlüsse des
Gemeinderats Starzach
Datum: 2020-05-06T16:16:43+0200
Von: "Michael.Rilling.Starzach@t-online.de" <Michael.Rilling.Starzach@t-online.de>
An: "k.kommunalaufsicht@kreis-tuebingen.de" <k.kommunalaufsicht@kreis-
tuebingen.de>
Cc: "Dunst, Manfred" <mdunst1@gmx.de>, "Pfeffer, Rolf" <re-pfeffer@t-online.de>,
"Baur, Hans-Joachim" <Hans-Joachim.Baur@t-online.de>

Sehr geehrte Frau Mezger,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung von gestern Abend.

Wie aus der Anlage ersichtlich hat sich Herr Dunst mit Mail vom 29.04. bereits an den
Bürgermeister gewandt und diesen gebeten, bzw. aufgefordert den von uns beanstandeten
Beschlüssen gem. Gemeindeordnung zu widersprechen.
Das Mail blieb leider ohne Reaktion.

Unmittelbar vor dem Eingang Ihres Mails gestern Abend fand die Sitzung des
Ältestenrates des Gemeinderats Starzach in Form einer Telefonkonferenz statt. In dieser
Telefonkonferenz hat Herr Dunst erneut das Thema zur Sprache gebracht und konkret
nachgefragt, ob Herr Noé den Beschlüssen widersprechen würde. Dies wurde von Herr
Noé verneint.
Teilnehmer der Telefonkonferenz waren neben den Gemeinderäten Hartmann und
Buczilowski, die Mitarbeiter der Verwaltung Krieger, Wannenmacher und Scholz.

Da wir die aus unserer Sicht möglichen Maßnahmen zur gütlichen Einigung nunmehr
ausgeschöpft haben, sehen wir keine weitere Möglichkeit als die in Ihrem letzten Absatz
genannten Schritte.
Ich gebe hierzu auch nach Rücksprache mit meinen Fraktionskollegen mein
ausdrückliches Einverständnis.

Dies als Information vorab. Weitere Unterlagen zum Vorgang folgen dann zeitnah.

Ich möchte an der Stelle nochmals ausdrücklich bedauern, dass eine gütliche Einigung mit
einer Wiederansetzung der beiden fraglichen Tagesordnungspunkte nicht erzielt werden
konnte.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bin zu den üblichen Bürozeiten unter
07471/9880-20 erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Rilling



---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Kommunalaufsicht <K.Kommunalaufsicht@kreis-tuebingen.de>
Datum: 05.05.2020 19:33
Betreff: AW: Widerspruch gegen nicht rechtmäßig gefasste Beschlüsse des Gemeinderats
Starzach
An: "'Michael.Rilling.Starzach@t-online.de'" <Michael.Rilling.Starzach@t-online.de>
Cc: Kommunalaufsicht <K.Kommunalaufsicht@kreis-tuebingen.de>

Sehr geehrter Herr Rilling,

die Gemeindeordnung sieht kein Widerspruchsrecht des Gemeinderats, einzelner
Fraktionen oder einzelner Gemeinderäte vor. Infolgedessen gibt es auch keine Fristen
oder Formvorschriften, die zu beachten wären. Ein Widerspruchsrecht ist lediglich gegen
gesetzwidrige oder nachteilige Beschlüsse für den Bürgermeister in § 43 Abs. 1 GemO
normiert.

Deshalb sollten sich Gemeinderäte zunächst an den Bürgermeister wenden und ihm ihre
Auffassung über die Rechtswidrigkeit darlegen, damit er ggf. sein Widerspruchsrecht
ausüben kann. Das erscheint in dem von Ihnen vorgetragenen Fall natürlich etwas
unpassend, da die von Ihnen als rechtswidrig angenommenen Handlungen vom
Bürgermeister selbst vorgenommen worden sind. Dennoch ist es aus Sicht der
Rechtsaufsicht wünschenswert, wenn solche unterschiedlichen Rechtsauffassungen
zunächst zwischen Gemeinderat und Bürgermeister untereinander erörtert und möglichst
ausgeräumt werden, weshalb ich Sie darum bitte, dies weiterhin in Erwägung zu ziehen
und nochmals auf den Bürgermeister zuzugehen.

Sollte die Vorgehensweise des Bürgermeisters sich als rechtswidrig erweisen, könnten wir
als Rechtsaufsicht einschreiten, indem wir die entsprechend notwendigen
aufsichtsrechtlichen Instrumente anwenden (Beanstandungs- und Anordnungsrechte gem.
§§ 121 und 122 GemO). Um den vollständigen Sachverhalt erfassen und anschließend
rechtlich prüfen zu können, müssten wir von unserem Informationsrecht nach § 120
GemO Gebrauch machen. Das bedeutet dann, dass wir zum einen die Sitzungsunterlagen
bei der Gemeindeverwaltung anfordern und zum anderen den Bürgermeister zu einer
Stellungnahme auffordern müssten. Dafür bräuchten wir aber Ihr Einverständnis.

Bitte teilen Sie mir mit, wie Sie weiter verfahren wollen.

Freundliche Grüße
Gabriele Mezger

Landratsamt Tübingen 
Eigenprüfung und Kommunalaufsicht 
Abteilungsleiterin
Wilhelm-Keil-Straße 50
72072 Tübingen
Tel.: 07071/207-5101
Fax: 07071/207-95101
E-mail: G.Mezger@kreis-tuebingen.de
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Gesendet: Mittwoch, 29. April 2020 12:36
An: Kommunalaufsicht <K.Kommunalaufsicht@kreis-tuebingen.de>
Cc: Dunst, Manfred <mdunst1@gmx.de>; Pfeffer, Rolf <re-pfeffer@t-online.de>; Baur, 
Hans-Joachim <Hans-Joachim.Baur@t-online.de>; Rilling, Michael
<Michael.Rilling.Starzach@t-online.de>
Betreff: Widerspruch gegen nicht rechtmäßig gefasste Beschlüsse des Gemeinderats 
Starzach

Sehr geehrte Frau Mezger,
sehr geehrte Damen und Herren,

die der Sitzung des Starzacher Gemeinderats am 27.04.2020 gefassten Beschlüsse zu TOP
8 (Kindergartenangelegenheiten) und TOP 9 (Baugebietplanung) sind nach meiner
Ansicht nicht rechtmäßig zustande gekommen.

Dies habe ich bereits in der Sitzung als Wortmeldung gegenüber dem Vorsitzenden
deutlich jedoch ohne Gehör zum Ausdruck gebracht.

* In TOP 8 hat Herr Gemeinderat Dunst mehrfach versucht einen Antrag zur
Geschäftsordnung zu stellen, welcher schlichtweg von Herrn Noé negiert wurde und dann
ohne dessen Beratung zur Beschlussfassung übergegangen wurde

* Bei TOP 9 wurde noch während der ersten Wortmeldung hierzu Herrn Gemeinderat
Dunst vom Vorsitzenden das Wort entzogen und die Rednerliste geschlossen.
Weder für Gemeinderäte unserer, noch die der anderen Fraktionen bestand die
Möglichkeit auch nur eine Frage an die eigens hierfür eingeladenen Gäste oder die
Verwaltung zu richten.
Ein Antrag zur Geschäftsordnung von Herrn Dunst hierzu wurde wieder ignoriert und
sofort zur Beschlussfassung übergegangen.

Bürgermeister Noe hat zu Beginn der Sitzung hingewiesen, dass von dieser
Tonaufzeichnungen angefertigt werden. Die Verwaltung wurde gestern von Herrn Dunst
aufgefordert diese Tonaufzeichnungen zu sichern und zu archivieren.

Außerdem wurde mit heutigem Mail Herr Noe aufgefordert diesen beiden Beschlüssen als
Bürgermeister von sich aus zu widersprechen. 

Um mögliche Fristen bezüglich eines Widerspruchs zu wahren, möchte ich diesen hiermit
der Kommunalaufsicht zur Kenntnis geben und sie höflich bitten uns mitzuteilen, wie in
der Angelegenheit weiter zu verfahren, bzw. was von unserer Seite aus zu veranlassen ist. 

Für telefonische Rückfragen stehe ich Ihnen zu Bürozeiten unter 07471/9880-20 oder
sonst mobil unter 0172/3471975, sowie Herr Dunst unter 07483/9127093 gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Von: Michael.Rilling.Starzach@t-online.de <Michael.Rilling.Starzach@t-online.de> 

Michael Rilling
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